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1 §316HGB

Dritter Unterabschnitt. Prüfung

§316
Pflicht zur Prüfung

(1) JD er Jahresabschluß und der Lagebericht von Kapitalgesell-
schaften, die nicht kleine im Sinne des § 267 Abs. 1 sind, sind
durch einen Abschlußprüfer zu prüfen. 2Hat keine Prüfung statt-
gefunden, so kann der Jahresabschluß nicht festgestellt werden.

(2) Der Konzernabschluß und der Konzernlagebcricht von
Kapitalgesellschaften sind durch einen Abschlußprüfer zu prü-
fen.

(3) 'Werden der Jahresabschluß, der Konzernabschluß, der La-
gebericht oder der Konzernlagebericht nach Vorlage des Prü-
fungsberichts geändert, so hat der Abschlußprüfer diese Unter-
lagen erneut zu prüfen, soweit es die Änderung erfordert. 2Über
das Ergebnis der Prüfung ist zu berichten; der Bestätigungs-
vermerk ist entsprechend zu ergänzen.
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